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1.0 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation, Planungsanlass und Zielstellung 

Die Stadt Finsterwalde beabsichtigt die 1. Änderung des Bebauungsplans „Altes Gaswerk“. Der Im Jahr 2008 in Kraft 

getretene vorhabenbezogene Bebauungsplan „Altes Gaswerk“ beinhaltet die planungsrechtliche Zulässigkeit von Ein-

zelhandelseinrichtungen. Etabliert sind ein EDEKA-Markt sowie ein ALDI-Markt zur Versorgung mit Waren des tägli-

chen Bedarfs. Durch Planfestsetzung ist die Verkaufsfläche im Plangebiet auf 2.000 m² beschränkt und wird bereits 

durch die Nahversorger und einen Backwaren-Shop ausgeschöpft. 

Der ALDI-Markt verfügt aktuell über eine Verkaufsfläche von 740 m². Diese Größe ist im modernen Lebensmittelein-

zelhandel nicht mehr zeitgemäß. Der Betreiber hat daher die Vergrößerung der Verkaufsfläche auf ca. 1.005 m² be-

antragt. 

Das Vorhaben bedingt die Änderung bzw. Neuaufstellung des Bebauungsplans. Das Instrument des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans, wie noch bei der erstmaligen Aufstellung angewendet, ist nicht mehr geeignet, da Eigentü-

mer und Bauherr nicht identisch sind und weitere Betreiber im Planbereich tätig sind. Die Änderung wird durch die 

Neuaufstellung des Bebauungsplans als Bebauungsplan der Innenentwicklung vollzogen.  

Das Plangebiet des Bebauungsplans hat eine Flächengröße von ca. 1,26 ha. Es befindet sich am nördlichen Rand der 

Altstadt und liegt im zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt“. 

 

 

Abb. 1: Lage im Stadtgebiet 

Quelle: Topographische Karte DTK10, Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB  2019 
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1.2 Planungsrechtliche Einordnung, Planverfahren 

Die Änderung des Bebauungsplanes soll nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ 

erfolgen. Die Möglichkeit, einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufzustellen, ist 

an Schwellenwerte gekoppelt.  

§ 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB unterscheidet zwei Fallgruppen: 

• Bebauungspläne, die eine Grundfläche von weniger als 20 000 m² festsetzen oder 

• Bebauungspläne, die eine Grundfläche von 20 000 m² bis weniger als 70 000 m² festsetzen nach Durchfüh-

rung der Vorprüfung des Einzelfalls. 

Die Änderung des Bebauungsplanes setzt weniger als 20.000 m² Grundfläche fest. 

Das beschleunigte Verfahren nach § 13a Abs.1 Satz 4 BauGB ist aber auch dann ausgeschlossen, wenn durch den 

Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung oder nach Landesrecht einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  

Welche Anlagen das im Einzelnen sind, ergibt sich aus Anlage 1 zum UVPG. Für Bebauungspläne der 

Innenentwicklung kann sich eine UVP-Pflicht in der Regel nur für Projekte nach Nr. 18.8 mit Verweis auf 18.1 bis 

18.7 der Anlage 1 zum UVPG ergeben.  

Demnach ist für den Bau eines Vorhabens der in den Nummern 18.1 bis 18.7 genannten Art, soweit der jeweilige 

Prüfwert für die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird und für den in sonstigen Gebieten ein Bebauungsplan 

aufgestellt, geändert oder ergänzt wird, eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG erforderlich. Der 

großflächige Einzelhandelsbetrieb fällt nach Punkt 18.8 unter den Punkt 18.6. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 UVPG gilt bei einem Vorhaben, für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung bereits durchge-

führt wurde, für das Änderungsvorhaben die UVP-Pflicht, wenn 

1. allein die Änderung die Größen- oder Leistungswerte für eine unbedingte UVP-Pflicht erreicht oder überschreitet 

oder 

2. die allgemeine Vorprüfung ergibt, dass die Änderung zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere ehebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. 

Nummer 1 trifft nicht zu.  

Im Satz 3 des § 9 Abs. 1 UVPG wird weiterhin klargestellt, dass für Vorhaben der Anlage 1 Nummer 18.1 bis 18.8 

die allgemeine Vorprüfung nach Satz 1 Nummer 2 nur dann durchgeführt wird, wenn allein durch die Änderung der 

jeweils für den Bau des entsprechenden Vorhabens in Anlage 1 enthaltene Prüfwert erreicht oder überschritten wird. 

Dies ist hier nicht der Fall, da der Prüfwert von 1.200 m² Geschossfläche bereits mit der erstmaligen Aufstellung des 

Bebauungsplanes überschritten wurde. Die allgemeine Vorprüfung erfolge bereits in diesem Verfahren. Einer erneu-

ten allgemeinen Vorprüfung bedarf es daher nicht. 

Im Landesrecht (BbgUVPG) werden großflächige Handelsbetriebe in Anlage 1 unter Punkt 26. erwähnt, jedoch nur 

als Vorhaben nach § 34 BauGB, so dass sich auch aus dem Landesrecht keine UVP-Pflicht ergibt. 

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Ab-

satz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-

meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Die Beeinträchtigung von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH, SPA) ist auf Grund der Entfernung zu diesen 

Gebieten nicht zu erwarten.  

Da der Bebauungsplan ausschließlich die Erweiterung des vorhandenen großflächigen Einzelhandelsbetriebes zulässt, 

bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung, Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
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Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu beachten 

sind. 

Somit sind die Zulassungsvoraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans 

der Innenentwicklung erfüllt. 

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 

von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht 

anzuwenden. Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung abgese-

hen wird. 

 

1.3 Übergeordnete Planungen 

1.3.1 Raumordnung, Landesentwicklungsplan 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) wurde am 29.04.2019 im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für das Land Brandenburg verordnet (GVBl. II - 2019, Nr. 35). Die Verordnung ist am 01.07.2019 

in Kraft getreten. 

Für den Bebauungsplan sind aus dem rechtswirksamen LEP HR folgende Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

und Landesplanung relevant: 

Z 3.6 Mittelzentren  

(1) Mittelzentren im Weiteren Metropolenraum sind  

Angermünde, Bad Belzig, Bad Freienwalde (Oder), Beeskow, Eberswalde, Eisenhüttenstadt, Finsterwalde, Forst 

(Lausitz)/Baršć (Łužyca), Fürstenwalde/Spree, Guben, Herzberg (Elster), Jüterbog, Kyritz, Lübben (Spreewald)/Lubin 

(Błota), Lübbenau/Spreewald/Lubnjow/Błota, Luckau, Luckenwalde, Nauen, Neuruppin, Prenzlau, Rathenow, 

Schwedt/Oder, Seelow, Spremberg/Grodk, Templin, Zossen und in Funktionsteilung Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 

Lauchhammer – Schwarzheide, Perleberg – Wittenberge, Pritzwalk – Wittstock/Dosse, Senftenberg/Zły Komorow – 

Großräschen, Zehdenick – Gransee sowie Beelitz – Werder (Havel) (im BU). 

Z 2.6 Bindung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen an Zentrale Orte  

Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne von § 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind nur 

in Zentralen Orten zulässig (Konzentrationsgebot).  

Z 2.7 Schutz benachbarter Zentren  

Großflächige Einzelhandelseinrichtungen dürfen nach Art, Lage und Umfang die Entwicklung und Funktionsfähigkeit 

bestehender oder geplanter zentraler Versorgungsbereiche benachbarter Zentraler Orte sowie die verbrauchernahe 

Versorgung der Bevölkerung in benachbarten Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigen (raumordnerisches Beein-

trächtigungsverbot). 

G 2.8 Angemessene Dimensionierung  

Neue oder zu erweiternde großflächige Einzelhandelseinrichtungen in den Zentralen Orten sollen der zentral-

örtlichen Funktion entsprechen (Kongruenzgebot). 

G 2.11 Strukturverträgliche Kaufkraftbindung  

Bei der Entwicklung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen soll dafür Sorge getragen werden, dass nicht mehr als 

25 Prozent der sortimentsspezifischen Kaufkraft im einschlägigen Bezugsraum gebunden werden. 

Nach vorliegender Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung vom 07.05.2019 zur Zielanfrage ge-

mäß Art. 12 des Landesplanungsvertrages ist mit der Aufstellung des Bebauungsplans derzeit kein Widerspruch zu 

Zielen der Raumordnung erkennbar. 
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1.3.2 Raumordnung, Regionalplan 

Die Stadt Finsterwalde gehört zur Planungsregion Lausitz- Spreewalde. Regionalplanerische Vorgaben zum Bebau-

ungsplan oder zum Plangebiet liegen derzeit nicht vor. 

 

1.4. Örtliche Planungen 

1.4.1 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Finsterwalde aus dem Jahr 2006 als vorbereitende Bauleit-

planung beinhaltete für den Geltungsbereich des Bebauungsplans die Ausweisung einer gemischten Baufläche. Nach 

dem Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ im Jahr 2008 wurde der Flächennut-

zungsplan im Zuge der 2. Berichtigung angepasst. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ wurde als Sondergebiet für den großflächigen Einzelhan-

del in den Flächennutzungsplan übernommen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ ist keine Nutzungs-

änderung verbunden. Der Bebauungsplan kann aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Der Geltungsbe-

reich wird als Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel beibehalten. 

 

Abb. 2: Ausschnitt FNP Finsterwalde 2006, 2. Berichtigung 

Quelle: Stadt Finsterwalde 

 

1.4.2 Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Finsterwalde 

Die Stadt Finsterwalde verfügt seit 2009 über ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept, welches als informeller Rah-

menplan die Grundlage für die Steuerung des Einzelhandels und der Versorgungszentren bildet. Das Konzept befin-

det sich in der Evaluierung und wird auf die aktuellen Bedürfnisse und Erfordernisse ausgerichtet. Der Entwurf des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2018 befindet sich in der Zeit vom 15.07.2019 bis 16.08.2019 in der Öffent-

lichkeitsbeteiligung. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ – 1. Änderung befindet sich im zentralen Versorgungsbe-

reich „Innenstadt“, sowohl nach dem Konzept aus dem Jahr 2009 als auch nach dem Entwurf des Konzepts 2018 

gemäß nachfolgender Abbildung. 
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Abb. 3: Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Finsterwalde 

Quelle: Stadt Finsterwalde 

Im Gesamtbild stellt sich die städtebauliche Situation innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt im 

Wesentlichen homogen dar. Entlang der Hauptgeschäftslage (u.a. Berliner Straße und Markt) sind hauptsächlich 

kleinteilig strukturierte und neben filialisierten Betrieben zahlreiche inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe ansässig. 

Größte Anbieter sind hier EDEKA und Aldi in einem gemeinsamen Neubau am nördlichen Ende des zentralen Versor-

gungsbereiches sowie Lidl am südöstlichen Rand. 

Für den zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt sollten keine Beschränkungen hinsichtlich möglicher 

Einzelhandelsansiedlungen gelten. Das heißt, dass sowohl großflächige Betriebe als auch nicht großflächige Betriebe 

mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten zulässig und städtebaulich erwünscht sind. Auch die An-

siedlung großflächiger Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten ist hier grundsätzlich zulässig. Ihre Ansied-

lung ist aus städtebaulicher Sicht jedoch nicht zu empfehlen und sie sollte nicht Teil der Finsterwalder Ansiedlungs-

politik sein. Etwaige Flächenpotenziale sollten Betrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten vorbehalten werden, die 

für die Innenstadt eine frequenzerzeugende Wirkung haben (u. a. Lebensmittelmarkt). 

 

1.5 Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungsplan basiert u.a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I 

/18, [Nr. 39]), 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverord-

nung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 
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1.6 Plangrundlagen 

Die Planzeichnung des Bebauungsplans basiert auf der Planunterlage M 1:500, erstellt durch Vermessungsbüro Dipl.-

Ing. Uta Salzmann, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur [Lagebezug: ETRS89, Höhenbezug: DHHN(2016)]. 

Die Planunterlage enthält den Stand des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 01.04.2019 und weist die planungs-

relevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. 

Darüber hinaus werden weitere Geobasisdaten (Topographische Karten TK, Digitale Orthophotos DOP20) für die 

Planerstellung zur Information bzw. zu Übersichtszwecken verwendet. 

Die Verwendung von Geobasisdaten (Liegenschaftskarte, Digitale Orthophotos, Topographische Karten) und Diens-

ten erfolgt mit Hinweis auf das Land Brandenburg als Inhaber der Rechte. 

Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB  2019 

 

2.0 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Abgrenzung des Plangebietes 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ – 1. Änderung ist nahezu identisch mit dem 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans aus dem Jahr 2008. Er hat nach der zeichnerischen Dar-

stellung eine Größe von ca. 12.667 m² und umfasst die Flurstücke: 

Gemarkung Finsterwalde,  

Flur 10, Flurstücke 9, 10/1, 10/3, 11/1, 21/2, 21/3, 359, 361, 362 (teilweise), 378, 391, 392, 393, 396 und 405. 

Die parzellenscharfe Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

 

2.2 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand der Altstadt Finsterwalde. Es ist Teil des innerstädtischen Quartiers 

zwischen Bahnlinie und Forststraße im Norden, Berliner Straße im Osten, Friedensstraße im Süden und Johannes-

Knoche-Straße im Westen. 

Im Jahr 2008 erfolgte auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine Umnutzung und Neubebau-

ung der Betriebsflächen des ehemaligen Gaswerks. Die Wohn- und Geschäftsbebauungen an der Forststraße und 

der Berliner Straße sowie die gewerblichen Anlagen im südlichen Bereich an der Friedensstraße waren nicht Gegen-

stand der Planung. 

Im zentralen Bereich wurde ein Geschäftshaus errichtet, in dem die Lebensmittelmärkte von EDEKA und Aldi sowie 

ein Bachwaren-Shop betrieben werden. Westlich und nordöstlich des Gebäudes wurden PKW-Stellplatzanlagen für 

den Kundenbetrieb angelegt. Zufahrten bestehen zur Johannes-Knoche-Straße, zur Forststraße und zur Berliner 

Straße. Auf der Planfläche sind Geh-, Fahr- und Leistungsrechte für verschiedene Grundstücksnachbarn und Versor-

gungsträger gesichert. 

An der nördlichen Grenze sind Mauerreste der Einfriedung des ehem. Gaswerks erhalten. Alle übrigen Gebäude und 

baulichen Anlagen des Gaswerks wurden abgerissen.  

Das Plangebiet ist durch einen relativ hohen Versiegelungsgrad gekennzeichnet. Nur etwa 15 % der Flächen sind 

unversiegelt und als Grünfläche angelegt. Die Grünflächen sind bepflanzt mit Bäumen, Sträuchern und Bodende-

ckern. Die nördliche Einfriedung ist als Pergola mit Kletterpflanzen begrünt. 

Die Grundstücksflächen und das Geschäftshaus sind an die stadttechnischen Ver- und Entsorgungssysteme der 

Stadtwerke Finsterwalde GmbH (Strom, Gas, Trinkwasser), des Entwässerungsbetriebes der Stadt Finsterwalde 

(Abwasser -Mischsystem) und der Deutschen Telekom Netz GmbH (Telekommunikation) angeschlossen. 
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Abb. 4: Realnutzung - Luftbilddarstellung 

Quelle: Stadt Finsterwalde, Stadtplanung, Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB  2019 

 

3 Planvorhaben 

3.1 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

Die Aufstellung des Bebauungsplans zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ ist darauf ausgerichtet, 

eine Erweiterung des Geschäftshauses in nördlicher und westlicher Richtung zu ermöglichen. Die Aldi GmbH & Co. 

Beucha KG stellte den Antrag auf Änderung des Bebauungsplans zur Erweiterung der Verkaufsfläche von derzeit 740 
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m² auf ca. 1.005 m². Der bestehende Aldi-Markt am Standort ist eine wichtige Versorgungseinrichtung der Grund-

versorgung für die Bevölkerung der Kernstadt Finsterwalde und darüber hinaus. Die gefestigte Marktposition soll er-

halten werden. Dazu ist es erforderlich, den Markt auf die aktuellen Anforderungen neu auszurichten. Dazu zählt ne-

ben einer attraktiven Warenpräsentation die Diversifizierung des Sortiments, wodurch ein zusätzlicher Flächenbedarf 

entsteht.  

Die Stadt Finsterwalde unterstützt den Antrag durch Aufstellung des Bebauungsplans auf der Grundlage eines städ-

tebaulichen Vertrages. Der Marktstandort liegt im zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt und entspricht somit 

den Zielen und Grundsätzen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Finsterwalde. 

Nachfolgende Abbildung zeigt die geplante Erweiterung des Aldi-Marktes (rote Flächen). 

 

Abb. 5: Geplante Erweiterung Aldi-Markt 

Quelle: Aldi GmbH & Co. Beucha KG 

 

3.2 Städtebauliche und raumordnerische Begründung  

Das Planvorhaben der Erweiterung des Aldi-Marktes als Lebensmittel-Discounter mit einer Zielgröße von ca. 1.005 

m² Verkaufsfläche gilt als Handelseinrichtung des großflächigen Einzelhandels. Nach höchstrichterlicher Entschei-

dung gilt eine Handelseinrichtung ab einer Verkaufsfläche über 800 m² als großflächig. Dieser Schwellenwert zum 

großflächigen Einzelhandel wurde bereits mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Altes Gas-

werk“ im Jahr 2008 erreicht bzw. überschritten. Es erfolgte die Festsetzung eines Sondergebietes für den großflächi-

gen Einzelhandel. An dieser Festsetzung wird mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans festgehalten.  

An die planungsrechtliche Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsbetriebe werden nach den Zielen der Landespla-

nung und Raumordnung Bedingungen geknüpft (siehe Kap. 1.3.1). Diese müssen für die planungsrechtliche Be-

stimmung in der Bauleitplanung der Gemeinde erfüllt sein. Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Ge-

meinden an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Die seit dem 01.07.2019 geltenden landesplanerischen und raumordnerischen Zielvorgaben sind im Landesentwick-

lungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) verankert. Die darin enthaltenen Zielvorgaben für den 

großflächigen Einzelhandel werden mit dem Planvorhaben des Bebauungsplans erfüllt.  
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Z 3.6 Mittelzentren  

Die Stadt Finsterwalde ist nach dem System der Zentralen Orte als Mittelzentrum festgelegt. 

Z 2.6 Bindung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen an Zentrale Orte  

Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne von § 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind nur 

in Zentralen Orten zulässig (Konzentrationsgebot).  

Die Errichtung großflächiger Einzelhandelsbetriebe ist in Finsterwalde raumordnerisch zulässig. 

Z 2.7 Schutz benachbarter Zentren  

Großflächige Einzelhandelseinrichtungen dürfen nach Art, Lage und Umfang die Entwicklung und Funktionsfähigkeit 

bestehender oder geplanter zentraler Versorgungsbereiche benachbarter Zentraler Orte sowie die verbrauchernahe 

Versorgung der Bevölkerung in benachbarten Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigen (raumordnerisches Beein-

trächtigungsverbot). 

Eine wesentliche Beeinträchtigung bestehender zentraler Versorgungsbereiche in benachbarten Gemeinden ist auf-

grund der geringen Erweiterung der Verkaufsraumfläche von ca. 300 m² nicht erkennbar. 

G 2.8 Angemessene Dimensionierung  

Neue oder zu erweiternde großflächige Einzelhandelseinrichtungen in den Zentralen Orten sollen der zentral-

örtlichen Funktion entsprechen (Kongruenzgebot). 

Die geplante Erweiterung des Aldi-Marktes entspricht dem Kongruenzgebot. 

G 2.11 Strukturverträgliche Kaufkraftbindung  

Bei der Entwicklung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen soll dafür Sorge getragen werden, dass nicht mehr als 

25 Prozent der sortimentsspezifischen Kaufkraft im einschlägigen Bezugsraum gebunden werden. 

Bezugsraum für die Erweiterung des Aldi-Marktes ist die Stadt Finsterwalde. Der Aldi-Markt bindet deutlich weniger 

als 25 Prozent der sortimentsspezifischen Kaufkraft.  

Die Stadt Finsterwalde verfügt seit 2009 über ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept zur städtebaulichen Steuerung 

der Handels- und Versorgungseinrichtungen innerhalb des Stadtgebietes (vgl. Kap. 1.4.2). Der Standort des Aldi-

Marktes liegt innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt. Das Planvorhaben entspricht somit dem Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept.  

 

4.0 Planinhalt und Festsetzungen 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Altes Gaswerk“ 

wird der Geltungsbereich nahezu beibehalten. Alle Festsetzungen des Plans aus dem Jahr 2008 werden hinsichtlich 

ihrer Aktualität und Plausibilität geprüft. Dies betrifft auch die Regelungen des Durchführungsvertrages zum Vorha-

ben- und Erschließungsplan. Es ist davon auszugehen, dass die darin enthaltenen Regelungen erfüllt wurden. 

Es soll sichergestellt werden, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung als Angebotsplan 

nur diejenigen Festsetzungen übernommen werden, die für die Erreichung des Planziels sowie die städtebauliche 

Ordnung erforderlich sind.  

 

4.1 Art der baulichen Nutzung  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 – 11 BauNVO) 

Alle Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans sind als sonstiges Sondergebiet mit 

der Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO im Plan zeichnerisch festgesetzt. Damit 

werden hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung keine Änderungen gegenüber dem Plan aus 2008 vorgenommen. 

Eingeschlossen sind alle Flächen außerhalb des Gebäudes, die als Verkehrsflächen auf dem Baugrundstück, für PKW-

Stellplätze sowie Nebenanlagen erforderlich sind. 
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Die Art der baulichen Nutzung wird hinsichtlich des Handelssortiments unter Berücksichtigung der vorhandenen Ein-

richtungen sowie des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Finsterwalde durch textliche Festsetzungen 

konkretisiert.  

Eine Quantifizierung von Verkaufsraumflächen ist nicht Bestandteil der Festsetzungen. Die zulässige Größe der Ver-

kaufsraumflächen ergibt sich aus der Festsetzung der Geschossfläche. 

Ergänzt wird die zeichnerische Festsetzung durch folgende textliche Festsetzungen: 

 

Art der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO 

Sonstiges Sondergebiet (SO), Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel 

(1) Das als sonstiges Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel" festgesetzte Baugebiet dient der Unterbrin-

gung von Lebensmitteleinzelhandelsbetrieben sowie der dazugehörigen Erschließungsanlagen, Stellplätze 

und sonstigen dem Zweck des Baugebietes dienende Nebenanlagen. 

(2) Im Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ sind allgemein zulässig:  

– Lebensmitteleinzelhändler, auch großflächige; 

– Ladenmäßig betriebene Lebensmittelhandwerksbetriebe; 

– Einrichtungen für die Warenanlieferung und Entsorgung, Warenlager; 

– Sozialräume für die Betriebe; 

– Räume für die Verwaltung der Betriebe; 

– Stellplätze für die Betriebe; 

– sonstige, dem Zweck des Baugebietes dienende Nebenanlagen (z.B. Verkaufswagenunterstände, Fahr-

radabstellanlagen, Pfandräume, Müllcontainer, Werbeanlagen u.ä.). 

(3) Lebensmitteleinzelhändler sind Einzelhandelsbetriebe, deren Kernsortiment auf mindestens 70 % der 

Verkaufsfläche aus folgenden Sortimenten besteht: Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebensmittel-

handwerk, Tabakwaren, Getränke, Reformwaren). 

(4) Im Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ sind ausnahmsweise zulässig: 

– Photovoltaikanlagen als unselbständige bauliche Anlagen. 

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21 BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird für das Sondergebiet im Plan mit der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflä-

che sowie der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse bestimmt. Dies entspricht den Normierungen des Bebauungs-

plans aus dem Jahr 2008.  

Die Grundflächenzahl (GRZ) bezeichnet den Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt wer-

den darf (§ 19 BauNVO). Eingeschlossen sind alle befestigten und versiegelten Flächen außerhalb von Baukörpern. 

Festgesetz ist die GRZ 0,9 als Höchstmaß. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus dem Jahr 2008 wurde die 

GRZ 0,85 festgesetzt. Die Erhöhung des Überbauungs- bzw. Versiegelungsgrades ergibt sich aus der höheren Ver-

dichtung durch Erweiterung des Marktgebäudes zulasten von bislang unversiegelten Flächen. 

Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Bei der Ermittlung 

der Geschossfläche bleiben Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Balkone, Loggien, Terrassen sowie bauliche 

Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, unbe-

rücksichtigt (§ 20 Abs. 3 und 4 BauNVO). Festgesetzt ist eine maximal zulässige Geschossfläche von 3.560 m². Sie 
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liegt damit um 310 m² höher als im Bebauungsplan aus 2008 mit einer Geschossfläche von 3.250 m². Mit dieser Er-

höhung wird der Zielstellung zur Vergrößerung der Verkaufsfläche von 740 m² auf ca. 1.005 m² für den Aldi-Markt 

entsprochen. Berücksichtigt wird dabei, dass ein Teil der Zuwachsgröße der Geschossfläche nicht zur Verkaufsraum-

fläche gerechnet werden kann. 

Die Höhe der baulichen Anlagen ist durch die Festsetzung der zulässigen Vollgeschosse normiert. An der Festsetzung 

von einem Vollgeschoss wird festgehalten. Eine zweite Nutzungsebene als Obergeschoss ist nicht vorgesehen. 

Ergänzend wird die zulässige Höhe baulicher Anlagen für den nördlichen Erweiterungsbau des ALDI-Marktes zeich-

nerisch festgesetzt auf Oberkante 112 m ü NHN. Dieses Erfordernis ergibt sich aus dem Umgebungsschutz für das 

benachbarte ehem. Elektrizitätsgebäude, welches dem Denkmalschutz unterliegt. Das festgesetzte Maß ist das Er-

gebnis der Abstimmung mit der zuständigen Denkmalfach- und Denkmalschutzbehörde am 27.08.2019. Gegenüber 

der benachbarten Parkplatzfläche mit einer geodätischen Höhe von ca. 107 m ü NHN beträgt die zulässige Gebäu-

dehöhe damit bis zu 5 m. 

 

4.3 Bauweisen, überbaubare Grundstücksflächen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 – 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind mit Baugrenzen zeichnerisch 

festgesetzt (§ 23 Abs. 3 BauNVO). Die Lage und Ausdehnung der Baugrenzen orientiert sich am Gebäudebestand 

unter Einschluss der geplanten Erweiterungen im Norden und Nordwesten. Gegenüber dem Bebauungsplan aus 

2008 werden die Baugrenzen im Bereich der Anlieferungszone im Westen (am Bestand orientierend) enger gefasst. 

Eine Ausdehnung der Anlieferungszone ist nicht geplant. 

Gebäude oder Gebäudeteile dürfen die Baugrenzen nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in gering-

fügigem Ausmaß kann zugelassen werden.  

Die Mindestanforderungen an die Abstandsregelungen zu benachbarten Grundstücken gemäß § 6 BbgBauO werden 

eingehalten. Das Marktgebäude hat eine Höhe von bis zu 7 m. Die geplanten Erweiterungen werden in gleicher Hö-

he bzw. geringerer Höhe (max. 5 m für den nördlichen Anbau) errichtet. Demzufolge werden die Mindestabstände 

vom 3 m zu benachbarten Grundstücken eingehalten.  

Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen zur Bauweise, da sich diese durch den Gebäudebestand und das 

Planvorhaben selbst ergibt.  

 

4.4 Verkehrsflächen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

In der Planzeichnung wurden die Zufahrtsbereiche zu angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen als zeich-

nerische Festsetzungen vom Bebauungsplan aus 2008 übernommen. Sie entsprechen den tatsächlichen örtlichen 

Verhältnissen. Mit Ihnen soll die geordnete verkehrliche Erschließung gesichert werden. Zufahrten außerhalb der 

zeichnerischen Festsetzungen sind unzulässig. 

Die zeichnerischen Festsetzungen werden durch textliche Festsetzung ergänzt: 

 

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

In der Planzeichnung sind die Einfahrtbereiche zu den Sondergebietsflächen von den benachbarten öffentli-

chen Verkehrsflächen zeichnerisch festgesetzt. Außerhalb dieser Einfahrtbereiche sind weitere Zufahrten nicht 

zulässig. 
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4.5 Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Im Plan sind Flächen, deren Böden erheblich mit umweltbelastenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet (vgl. 

Kap. 4.7). Für eine dieser Flächen wird ergänzend folgende textliche Festsetzung zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen getroffen: 

 

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Innerhalb der mit ALF 1 gekennzeichneten Fläche sind das Anlegen von offenen Vegetationsflächen und ande-

ren wasserdurchlässigen Flächen sowie das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern unzulässig. 

Mit dieser Festsetzung soll dem Austrag von Schadstoffen in das Grundwasser entgegengewirkt werden. 

 

4.6     Umgrenzung von Flächen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Im Zuge der Errichtung des Marktes im Jahr 2008 wurden Gehölze aufgrund städtebaulicher Erwägungen gepflanzt; 

die Initiative ging vom Vorhabenträger selbst aus. Da die erstmalige Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13a 

BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgte, bestand kein Erfordernis für den naturschutzrechtlichen 

Ausgleich. Nach der Eigenverpflichtung des Vorhabenträgers waren 16 Bäume zu pflanzen. Tatsächlich wurden in-

nerhalb des Plangebietes insgesamt 19 Linden angepflanzt und 2 weitere Gehölze auf benachbarten Grundstücken.  

Die angepflanzten Linden sollen aus städtebaulichen Gründen erhalten bleiben. Dafür ist ein Erhaltungsgebot textlich 

festgesetzt. Ausgenommen sind 4 Linden, die durch die geplante Erweiterung des Marktgebäudes nicht erhalten 

werden können. 

Der Bebauungsplan aus 2008 enthält für eine schmale Fläche am östlichen Rand (vor dem Haus Berliner Straße 22) 

eine Festsetzung zum Anpflanzen einer Hecke. Die Anpflanzung der Hecke wurde vollzogen; die Hecke ist vorhan-

den. Sie dient dem Nachbarschutz und soll weiterhin erhalten bleiben. Demzufolge wird diese Fläche im neuen Plan 

für den Erhalt der Hecke zeichnerisch und textlich festgesetzt. 

Die textlichen Festsetzungen lauten: 

 

Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

Im Sondergebiet sind Bäume der Art Linde zu erhalten. Ausgenommen von dieser Erhaltungsbindung sind 

Bäume auf dem Flurstück 11/1 der Flur 10. Bei Abgang von Bäumen, für die der Bebauungsplan eine Erhal-

tungsbindung festsetzt, ist an geeigneter Stelle gleichartiger Ersatz mit einem Stammumfang von mindestens 

14 cm zu pflanzen.  

Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 

die immergrüne Hecke (als Sichtschutz) zu erhalten.  

 

4.7 Sonstige Planzeichen 

Die Planzeichnung enthält Maßangaben, welche die geometrisch einwandfreie Übertragung in die Örtlichkeit sowie 

die Lesbarkeit des Plans unterstützen sollen. Dies betrifft insbesondere Angaben zur Lage der Baugrenzen. 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans ist nach Nr. 15.13 der Anlage zur Planzei-

chenverordnung (PlanzV) dargestellt. 
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Die Legende der Planzeichnung erklärt den Festsetzungsschlüssel für die Baugebiete (Nutzungsschablone).  

In der Planzeichnung ist das Planzeichen zur Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung innerhalb eines 

Baugebietes verwendet (§ 16 Abs. 5 BauNVO); hier zur Abgrenzung der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen für 

die geplante Gebäudeerweiterung des ALDI-Marktes im Norden.  

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Altes Gaswerk“ aus 2008 wurden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festge-

setzt (LR1 bis LR4). Für einen Teil dieser Rechte sind private Sicherungen durch Grunddienstbarkeiten im Grundbuch 

verankert, wonach die Festsetzungen im Bebauungsplan für die 1. Änderung entbehrlich sind. Beibehalten werden 

die zeichnerischen Festsetzungen der Geh- und Fahrrechte LR3, LR3.1 und LR3.2 für die Grundstücke Berliner Stra-

ße 20a und 21. 

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. 

In der Planzeichnung sind Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, mit einer 

Randsignatur gekennzeichnet (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB). Die Flächen sind im Plan mit ALF 1 bis ALF 4 bezeichnet.  

In der Stellungnahme des Landkreises Elbe-Elster vom 20.08.2019 wird von der unteren Bodenschutzbehörde aus-

geführt: 

„Es handelt sich bei der ALF 1 um eine teilsanierte Altlastenfläche und bei der ALF 4 um eine Altlastenfläche, 

bei der bezüglich des geplanten Vorhabens keine Gefahrenabwehrmaßnahmen geboten sind, aber Schad-

stoffbelastungen festgestellt wurden.  

Das Grundstück wird im Altlastenkataster der unteren Bodenschutzbehörde als sanierte Altlast gemäß § 2 

Abs. 7 Bundes-Bodenschutzgesetz geführt. Die Eintragung als saniert ist nicht mit schadstofffrei gleichzuset-

zen und entbindet somit nicht von einem ordnungsgemäßen Umgang mit der weiterhin bestehenden Altlas-

tensituation am Standort. Die Bezeichnung saniert entbindet auch nicht von Kontro llmaßnahmen des Grund-

wassers, die durch die Behörde angeordnet werden. 

Im Jahr 2008 erfolgte für die Altlastenflächen 1, 2, 3, 5 und 6 die Sanierung bzw. Teilsanierung mittels Bodenaus-

hub. Für die Altlastenfläche 4 wurde eine schutzgut- und nutzungsabhängige Bewertung der nachgewiesenen Bo-

denbelastungen durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Sanierung und Bewertung stellen sich wie folgt dar: 

ALF 1 Teer- und Ammoniakwassergruben 

Bei der Untersuchung (2005) der Altlastenfläche wurde eine Kontamination des Bodens bis zur Grundwasserleiterba-

sis (ca. 6 m u. GOK) durch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) festgestellt. Die Teilsanierung der 

ALF 1 erfolgt mittels Bodenaustausch bis zu einer Tiefe von 2 m u. GOK. Aufgrund der ab einer Tiefe von >2m u. 

GOK verblieben Schadstoffe ist die ALF 1 weiterhin gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu kennzeichnen. 

ALF 2 Hoffläche 

In der Auffüllungsschicht der ALF 2 wurde bis zu einer Tiefe von 1 m eine Kontamination mit PAK festgestellt. Durch 

einen Bodenaustausch bis zu einer Tiefe von 0,70 m wurde der Großteil der Schadstoffe entfernt und somit das Sa-

nierungsziel für die ALF erreicht. Eine Kennzeichnung der Fläche gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB ist nicht mehr erfor-

derlich. 

ALF 3 Bereich der ehemaligen Werkstatt im Westen des Grundstücks 

In der Auffüllungsschicht der ALF 3 wurde bis zu einer Tiefe von 1 m eine Kontamination mit Schwermetallen 

festgestellt. Durch einen Bodenaustausch bis zu einer Tiefe von 0,70 m wurde der Großteil der Schadstoffe ent-

fernt und somit das Sanierungsziel für die ALF erreicht. Eine Kennzeichnung der Fläche gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 

BauGB ist nicht mehr erforderlich. 

ALF 4 Bereich des ehemaligen Kohleschuppens 
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Durch Bodenuntersuchungen wurden im nördlichen Bereich der Hoffläche beurteilungsrelevante Bodenkontaminatio-

nen durch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe und durch Cyanide verifiziert. Der kontaminierte Bereich 

wurde durch Sondierungen eingegrenzt und ist im Plan gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als ALF 4 zu kennzeichnen. 

Die schutzgut- und nutzungsabhängige Bewertung der nachgewiesenen Bodenbelastungen hat ergeben, dass bei 

Umsetzung des geplanten Vorhabens keine Gefahrenabwehrmaßnahmen geboten sind. 

ALF 5 Dieseltank an der ehemaligen Elektrowerkstatt 

Bei der Entnahme von Bodenproben wurden im Bereich der Trafostation, auf einer Fläche von ca. 200 m2 bis ca. 1,5 

m u. GOK Auffüllungen durch Schlacken und Ziegelbruch aufgefunden und organoleptisch ein gaswerktypischer Ge-

ruch festgestellt. Durch die Untersuchungen wurde für eine Fläche von 4 m2 Sanierungsbedarf ausgewiesen. In der 

aus 3-4 m u GOK entnommenen Bodenprobe wurde PAK verifiziert. Die Bodenkontamination wurde durch Bodenaus-

tausch saniert und damit das Sanierungsziel erreicht. Eine Kennzeichnung der Fläche gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 

ist nicht mehr erforderlich. 

ALF 6 ehemaliger Gasbehälter 

Auf dem Flurstück 359, Flur 10 (Gasometer) wurden auf einer Fläche von 580 m 2 bis ca. 3,2 m u GOK Bau-

schutt, Schlacken und Gasreinigermassen vorgefunden. Durch die Untersuchungen wurde für eine Fläche 

von 9 m2 Sanierungsbedarf ausgewiesen. In der im Bereich von 0-1 m u GOK entnommenen Bodenprobe 

wurden PAK und Cyanid ermittelt. Die Bodenkontamination wurde durch Bodenaustausch saniert und damit 

das Sanierungsziel erreicht. Eine Kennzeichnung der Fläche gemäß § 9 Abs. 5  Nr. 3 BauGB ist nicht mehr er-

forderlich. 

Vor Baumaßnahmen, Nutzungsänderungen und dgl., die von der gegenwärtigen Planung auf den mit Bodenbelas-

tungen gekennzeichneten Flächen abweichen, ist das Gefahrenpotential neu zu bewerten und es sind ggf. Maßnah-

men zur Sicherung, Sanierung oder Nutzungseinschränkung zu veranlassen. 

Stellplätze, Verkehrsflächen und dgl., sind so zu gestalten, dass Schadstoffverlagerungen in tiefere Horizonte durch 

Niederschläge reduziert werden. 

Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen Grundwassermessstellen sind für die Überwachung der Grundwasser-

qualität zu erhalten und im B-Plan festzusetzen. 

Der bei Baumaßnahmen, auch außerhalb der gekennzeichneten Flächen mit Bodenkontaminationen, anfallende Bo-

denaushub ist nach LAGA, technische Regeln für die Verwertung, TR Boden, vom 05.11.2004 zu beproben und zu 

untersuchen und in Abhängigkeit vom Ergebnis der Deklarationsanalyse fachgerecht zu beseitigen, zu behandeln 

oder zu verwerten. 

Das Grundwasser ist am Standort nachhaltig durch gaswerktypische Schadstoffe belastet, die über den Bo-

denpfad in das Grundwasser verfrachtet werden. Das Grundwasser ist für hauswirtschaftliche Zwecke und 

zur Brauchwassernutzung nicht bzw. eingeschränkt nutzbar. Die zuständige Behörde prüft im Einzelfall, ob 

und in welchem Umfang Einschränkungen oder Verbote für die Nutzung des Grundwassers aufzuerlegen 

sind. 

Aufgrund der Belastung des Grundwassers am Standort mit gaswerkstypischen Schadstoffen, ist das bestehende 

Grundwassermonitoring im Untersuchungsintervall von 2 Jahren fortzusetzen. Die Ergebnisse des Monitorings sind 

der unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen.“ 

Abweichend von der Empfehlung der unteren Bodenschutzbehörde werden die Altlastenflächen ALF 2 und ALF 3 

gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB im Plan gekennzeichnet. Nach den vorstehenden Angaben wurden auf den betref-

fenden Flächen Kontaminationen mit umweltgefährdenden Stoffen bis in eine Tiefe von 1 m festgestellt. Durch ei-

nen Bodenaustausch bis zu einer Tiefe von 0,70 m wurde der Großteil der Schadstoffe entfernt und somit das 

Sanierungsziel für die ALF erreicht. Es liegen der Stadt Finsterwalde jedoch keine Belege vor, wonach in den Bo-

denschichten von 0,70 m bis 1 m eine Kontaminationsfreiheit ablesbar wäre.  

Für die angeregte Festsetzung der Grundwassermessstellen im B-Plan fehlt die gesetzliche Ermächtigung. Statt-

dessen erfolgt eine Kennzeichnung im B-Plan als nachrichtliche Übernahme. 
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4.8 Nachrichtliche Übernahmen 

 (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Denkmale 

Das gesamte Areal des ehemaligen Gaswerkes ist als Einzeldenkmal in der Denkmalliste des Landes Brandenburg 

eingetragen. An baulicher Substanz beinhaltet dies das Kontor- und Wohnhaus, Das Elektrizitätsgebäude einschließ-

lich der zugehörigen straßenseitigen Einfriedungen, historischen Hofbefestigungen etc. 

Das Areal unterliegt den Bestimmungen des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) vom 24. Mai 

2004. Dies hat zur Folge, dass alle baulichen oder gestalterischen Veränderungen an der gesamten Substanz (außen 

und innen) der Gebäude und des Geländes denkmalrechtlich genehmigungspflichtig sind. 

Substanziell ist vom ehemaligen Gaswerk innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans nur noch ein Teil der 

Mauereinfriedung am nordöstlichen Rand des Geländes erhalten. Alle übrigen baulichen Anlagen sind nicht mehr 

vorhanden. Die erhaltene Mauereinfriedung ist in der Planzeichnung als Denkmal gekennzeichnet. 

Grundwassermessstellen 

In der Planzeichnung sind drei Grundwassermessstellen gekennzeichnet. Sie sind für die erforderliche Durchführung 

des Grundwassermonitorings infolge der Altlasten aus der Vornutzung des Gaswerkes zu erhalten. Zwei Messstellen 

befinden sich außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Eine dritte Messstelle befindet sich im Bereich des 

geplanten Anbaus nördlich der Anlieferzone und ist daher im Zuge der Baumaßnahme ggf. zurückzubauen und in 

Abstimmung mit der zuständigen Behörde ggf. an anderer Stelle neu anzulegen. 

 

5.0 Auswirkungen der Planung und zu berücksichtigende Belange 

5.1 Rechtliche Einordnung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren. Die Voraussetzungen 

dafür werden erfüllt (vgl. Kap. 1.2). Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfah-

rens nach § 13 Abs. 2 und 3 BauGB. 

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 

von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht 

anzuwenden. Demzufolge besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung. 

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der 

Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig. Das bedeutet, dass für die zu erwartenden Eingriffe in den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild, welche durch den Bebauungsplan induziert werden, keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich 

sind. Demzufolge werden im Bebauungsplan auch keine Festsetzungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaß-

nahmen getroffen. Unabhängig davon gelten für Gehölzbestände die Bestimmungen der Verordnung des Landkrei-

ses Elbe-Elster zum Schutz von Bäumen und Hecken (Gehölzschutzverordnung - GehölzSchVO EE) vom 12. Februar 

2013. Flächen, die dem Biotopschutz unterliegen, sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Da die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Planverfahrens erfüllt werden, ist auch im Sinne des 

Gesetzgebers nicht von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auszugehen. Es liegen keine Indizien dafür 

vor, dass europarechtlich geschützte Gebiete vom Vorhaben betroffen sind. Das Plangebiet liegt deutlich außerhalb 

von Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebieten, europäischen Vogelschutzgebieten). 

 

5.2 Grünordnerische Belange 

Im Zuge der Errichtung des Marktes im Jahr 2008 wurden Gehölze aufgrund städtebaulicher Erwägungen gepflanzt; 

die Initiative ging vom Vorhabenträger selbst aus. Da die erstmalige Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13a 
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BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgte, bestand kein Erfordernis für den naturschutzrechtlichen 

Ausgleich. Auch die hier vorliegende 1. Änderung erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung.  

Nach der Eigenverpflichtung des Vorhabenträgers waren 16 Bäume zu pflanzen. Diese wurden als Nebenbestim-

mung Bestandteil der Baugenehmigung. Tatsächlich wurden innerhalb des Plangebietes insgesamt 19 Linden ange-

pflanzt und 2 weitere Gehölze auf benachbarten Grundstücken. Der Vorhabenträger ist somit seiner freiwilligen 

Pflanzpflicht vollumfänglich nachgekommen.  

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans und der damit verbundenen Erweiterung des Marktgebäudes im Nordwes-

ten sind 5 Bäume betroffen, davon 4 Linden und 1 Walnuss. Die betroffenen Bäume unterliegen wegen ihres gerin-

gen Stammumfangs nicht dem Schutz nach Gehölzschutzverordnung des Landkreises Elbe-Elster. Auch wenn nun-

mehr von den insgesamt 21 Gehölzen 4 Linden aufgrund des Planerfordernisses leider nicht mehr zu erhalten sind, 

verbleiben immer noch 17 neu gepflanzte Bäume, 15 davon im Geltungsbereich. Somit bleibt auch nach Abzug der 4 

entfallenden Linden die Pflanzverpflichtung erfüllt. Darüber hinaus sind weitere Gehölzflächen angelegt worden 

(Sträucher, durch Kletterpflanzen begrünte Pergolen etc.), wofür es keine Verpflichtung gab.  

Für die verbleibenden 17 neu gepflanzten Bäume ist in der 1. Änderung des Bebauungsplans ein Erhaltungsgebot 

textlich festgesetzt. Weitere Pflanzungen sind weder aus naturschutzrechtlichen noch aus städtebaulichen Gründen 

erforderlich. 

 

5.3 Besonderer Artenschutz 

Unabhängig von den in Kap. 5.1 benannten gesetzlichen Regelungen sind die Bestimmungen des Artenschutzes 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu berücksichtigen. Maßgeblich ist das Vorkommen von besonders 

oder streng geschützten Arten im Geltungsbereich des Bebauungsplans, welche durch das Planvorhaben gefährdet 

sein können.  

Der § 44 Abs. 1 BNatSchG regelt den Artenschutz auf bundesrechtlicher Ebene: 

„Es ist verboten, 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelschutzarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Stö-

rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-

tert, 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote). 

Die Betroffenheit von diesen Verbotstatbeständen ist zu prüfen für alle besonders und streng geschützten Arten ge-

mäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG, insbesondere für  

- im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Arten sowie  

- europäischen Vogelarten. 

Für die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wurde ein Artenschutzfachbeitrag (ASB) erstellt von 

IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen, Leipzig (siehe Anlage). Im Ergebnis wird festgestellt, dass das Eintreten der 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung für alle europa-

rechtlich geschützten Arten vollständig ausgeschlossen werden kann. Die Vermeidungsmaßnahmen VASB1 bis VASB3 

betreffen den vorbeugenden Schutz europäischer Vogelarten. Sie sind bei der Baudurchführung durch den Vorha-

benträger einzuhalten. 

VASB1: 

Die Baufeldfreimachung und Rodung von Gehölzen sind außerhalb der Brutzeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar 
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durchzuführen. 

VASB2: 

Vor der Baufeldräumung ist eine Artenschutzbegehung zur Prüfung auf Besatz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

durchzuführen. 

VASB3: 

Für die Baumaßnahme ist eine Umweltbaubegleitung durchzuführen. 

 

5.4 Immissionsschutz 

Wasserschutz 

Aus der Vornutzung des Gaswerkes resultieren Schadstoffeinträge in den Boden, welche zur Gefährdung des Grund-

wassers führen (vgl. Kap. 4.8 – Altlasten). Auf der Grundlage von Gutachten wurden für das ehem. Betriebsgelände 

Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung festgelegt. Zum Schutz des Grundwassers vor Eintrag von Schadstoffen 

gilt weiterhin für die mit ALF 1 gekennzeichnete Fläche Unzulässigkeiten für das Anlegen von offenen Vegetations-

flächen und anderen wasserdurchlässigen Flächen sowie das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern. Diese sind als 

textliche Festsetzung im Plan verankert. 

Schallimmissionen 

Im Rahmen der Entwurfsplanung für den Bebauungsplan „Altes Gaswerk“ 1. Änderung wurde ein Schallimmissions-

gutachten erstellt, welches als Anlage beigefügt ist. 

• Schalltechnische Untersuchung, BV: Erweiterungsbau am ALDI-Markt in Berliner Straße 20, 03238 Finster-

walde, Projektnummer: 19-039-10V1, 03.09.2019, KSZ Ingenieurbüro GmbH, Berlin 

Die erstellte Immissionsprognose für die geplante Erweiterung des ALDI-Marktes beinhaltet alle Betriebsgeräusche 

mit besonderem Augenmerk auf die technischen Anlagen an und im Marktgebäude, auf die durch die Anlieferung er-

zeugten gewerblich bedingten Geräusche und auf die durch den Kundenverkehr verursachten Parkplatzgeräusche. 

Berücksichtigt ist gemäß TA Lärm auch die Vorbelastung des Gebietes durch den Betrieb des EDEKA-Marktes. 

Als Immissionsorte werden die unmittelbar benachbarten Bebauungen betrachtet, welche als Mischgebiete einge-

stuft sind. Die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete betragen nach TA Lärm tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). 

Die Berechnungsergebnisse belegen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen Immissionspunkten unter-

schritten bzw. eingehalten werden. Lärmschutzmaßnahmen sind demnach nicht erforderlich. 

Ergänzend wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass bei der Aufstellung der Kühlgeräte auf dem Dach des AL-

DI-Marktes darauf zu achten ist, dass die Montage auf entkoppelten Schwingelementen erfolgt, um Körperschallü-

bertragung und somit unerwünschte Resonanzeffekte zu vermeiden. 

 

5.5 Hinweise 

Aus Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind für das Planvorhaben insbesonde-

re folgende Hinweise zu beachten: 

Denkmalschutz 

Das ehem. Elektrizitätsgebäude Forststraße 1 unterliegt dem Denkmalschutz. Zur Sicherung des Umgebungsschutzes 

des Denkmals ist der geplante Anbau des Marktes im Norden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der 

zuständigen Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Es bedarf der denkmalrechtlichen Erlaubnis bzw. Genehmigung. 

Die Belange des Bodendenkmalschutzes sind nach Maßgabe des BbgDSchG zu beachten. 

Belange der Luftfahrt 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Übergangsbereich zwischen der inneren und äußeren Hindernis-

begrenzungsfläche des SLP Finsterwalde Heinrichsruh. Aufgrund der Nähe zu Flugplätzen ist mit Lärmbelästigungen 

durch den Luftverkehr zu rechnen. Das Plangebiet liegt weiter außerhalb ziviler Flugsicherungseinrichtungen (vgl. § 

18a LuftVG), jedoch knapp innerhalb des Zuständigkeits-/Schutzbereiches des Militärflugplatzes Holzdorf. Auf die 

Genehmigungspflicht temporärer Luftfahrthindernisse wird hingewiesen. Der Einsatz von Baugerä-

ten/Kränen/Bauhilfsmitteln ist ggf. durch die das Baugerät betreibende Firma der zuständigen zivilen Luftfahrtbehör-

de rechtzeitig zu beantragen. 

Belange der Wasserwirtschaft 

Während der Baumaßnahmen besteht die Möglichkeit der Verunreinigung von Gewässern durch wassergefährdende 

Stoffe. Es ist sicherzustellen, dass durch die Einhaltung einschlägiger Sicherheitsbestimmungen eine wassergefähr-

dende Kontamination vermieden wird (§ 1 BbgWG, § 5 Abs. 1 WHG). 

Die gekennzeichneten Altlastenstandorte ALF 1 bis ALF 4 sind zu beachten. Bei Bau- und Erschließungsarbeiten darf 

es nicht zum Anschnitt des Grundwassers kommen, welches nach derzeitigem Kenntnisstand 2 – 3 m unter Gelände 

vorgefunden wird. 

Bodenschutz /Altlasten 

Vor Baumaßnahmen, Nutzungsänderungen und dgl., die von der gegenwärtigen Planung auf den mit Bodenbelas-

tungen gekennzeichneten Flächen abweichen, ist das Gefahrenpotenzial neu zu bewerten und es sind ggf. Maßnah-

men zur Sicherung, Sanierung oder Nutzungseinschränkung zu veranlassen. 

Brandschutz /Löschwassersicherung /Grundschutz 

Auf der Grundlage des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in Verbindung mit der zugehöri-

gen Verwaltungsvorschrift (in dieser wird auf das Arbeitsblatt DVGW 405 verwiesen) ist für den Grundschutz die 

Löschwasserversorgung mit 96 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden nachzuweisen. Im 300 m -Bereich um 

das Plangebiet befinden sich 2 Löschwasserentnahmestellen aus dem Trinkwassernetz mit Leistungen von 915 l/min 

und 1.570 l/min, was 54,9 m³/h und 94,2 m³/h entspricht. Damit ist der Grundschutz gesichert. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist zu beachten, dass entsprechende Verkehrsflächen ausgewiesen 

und gesichert werden müssen, welche gemäß § 5 Abs. 1 der Brandenburgischen Bauordnung für die Feuerwehr 

notwendig sind. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Im Bereich Ihrer geplanten Maßnahme befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 

Der vorhandene Anlagenbestand ist durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Ein Verbleib an der gegenwärtigen 

Stelle ist sicherzustellen. Einer Bebauung im Trassenverlauf der Telekommunikationslinie stimmen wir nicht zu, weil 

dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die Tele-

kommunikationslinie besteht. 

Sollten im Zuge Ihrer weiterführenden Planungen Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Veränderung oder Verle-

gung der Anlagen der Telekom Deutschland GmbH im Zuge Ihrer Baumaßnahme unabdingbar machen, bitten wir 

um Bekanntgabe der Konfliktpunkte sowie um Zuweisung einer mit technisch und wirtschaftlich vertretbarem Auf-

wand realisierbaren Ersatztrasse. Im Falle einer notwendigen Änderung am Anlagenbestand benötigen wir Ihre Be-

auftragung rechtzeitig, mindestens 20 Wochen vor Baubeginn, mit detaillierten Angaben zu Ihrer Baumaßnahme 

(Lage-, Querschnittspläne, Bauablaufplan). Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass die Kosten dafür, entspre-

chend dem Verursacherprinzip, vom Auftraggeber zu übernehmen sind. 

Ihre weiterführende schriftliche Kommunikation richten Sie bitte an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Technik Niederlassung Ost 
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PTI 11 Fertigungssteuerung 

Zwickauer Straße 41-43 

01187 Dresden 

alternativ per Email an das Funktionspostfach ptidresden@telekom.de. 

Vor Aufnahme von Arbeiten, bitten wir Sie, uns den Baubeginn bei unserer Außenstelle unseres Ressort PTI 11 in 

03044 Cottbus, Heinrich-Hertz-Straße 6, Fax 0355 627 5779 anzuzeigen. 

Abfallentsorgung 

Die Entsorgung von haushaltsähnlichen Abfällen obliegt gemäß § 20 KrWG i.V.m § 3 BbgAbfBodG dem öffentlich- 

rechtlichen Entsorgungsträger. Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für das Plangebiet erfüllt 

der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster, Hüttenstraße 1c, 01979 Lauchhammer. Die satzungsrechtlichen Re-

gelungen des Abfallentsorgungsverbandes (Verbandssatzung, Abfallentsorgungssatzung) in der jeweils gültigen Fas-

sung sind zu beachten. Diese finden Sie auf der Internetseite des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster, un-

ter www.schwarzeelster.de 

Dabei ist zu beachten, dass das Abholen bzw. Entleeren der Behälter gefahrlos erfolgen muss. Insbesondere das Zu-

rücksetzen beim Wenden und das Rückwärtsfahren stellen so gefährliche Verkehrsvorgänge dar, dass diese nach § 

16 Abs. 1 DGUV Vorschrift 43 „Müllbeseitigung“ i.V.m. der DGUV Regel 114-601 und der DGUV Information 241-033 

zu vermeiden sind. 

Kampfmittelbeseitigung 

Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung beizubringen. Darüber ent-

scheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbesei-

tigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte. Diese Einschätzung gilt auch für zukünftige Änderun-

gen des Planes. 

Belange der Deutschen Bahn 

Auf die durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehenden Emissionen (insbesondere 

Luft und Körperschall usw.) wird vorsorglich hingewiesen. Daraus resultierende Schäden oder Belästigungen (Risse, 

Erschütterungen, Lärm etc…) können der Deutschen Bahn AG nicht zu Lasten gelegt werden. 

DB Netz AG, Produktionsplanung und -steuerung 

Ein späterer Bauantrag ist wieder bei DB Immobilien im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange einzu-

reichen. Für die Bauausführung wird voraussichtlich eine Kabelauskunft bei der DB Netz AG erforderlich sein, da Ka-

bel der DB Netz AG auch auf Fremdgelände liegen können. Weiterhin ist ggf. auch eine Kraneinweisung mit entspre-

chendem Einweisungsprotokoll der DB Netz AG erforderlich. Es können sich noch weitere Auflagen aus dem Bauan-

trag ergeben. Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes sind auszuschließen. 

DB Kommunikationstechnik GmbH 

Im Näherungsbereich verläuft bahnrechts erdverlegt das Streckenfernmeldekabel F 2419 Doberlug - Cottbus. Bei der 

weiteren Planung bzw. Durchführung der Bauarbeiten ist sicher zu stellen, dass das Kabel nicht beschädigt oder be-

einträchtigt wird. 

 

6.0 Kosten / Finanzierung / Durchführung 

Die Kosten für die Bauleitplanung und weitere damit in Verbindung stehende Aufwendungen sowie die Kosten für 

die Baudurchführung werden vom Vorhabenträger, Aldi GmbH & Co. Beucha KG getragen. Zwischen der Stadt Fins-

terwalde und dem Vorhabenträger ist ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB geschlossen. 

Maßnahmen zur Erschließung sind nicht erforderlich. Die Grundstücksflächen und Gebäude sind bereits voll erschlos-

sen. Weitere Erfordernisse werden durch das Planvorhaben nicht induziert. 
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An dem Planvorhaben besteht ein öffentliches Interesse. Es soll zeitnah realisiert werden. 

Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 ff. BauGB werden durch den Bebauungsplan nicht begründet.  

 

7.0 Verfahrensvermerke 

 

1.  Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 01.04.2019 und weist 

die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich 

der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in 

die Örtlichkeit ist eindeutig möglich. 

 

 

2.  Der Bebauungsplan „Altes Gaswerk“ 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 

Festsetzungen (Teil B) wurde am .......................... von der Stadtverordnetenversammlung Finsterwalde als Sat-

zung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 

vom ........................... gebilligt. 

 

 

3.  Die Bebauungsplansatzung „Altes Gaswerk“ 1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den 

textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. Mit der Ausfertigung wird bestätigt, dass der Inhalt 

des Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordne-

tenversammlung Finsterwalde vom …………………….. übereinstimmt. 

 

 

4.  Der Beschluss über den Bebauungsplan „Altes Gaswerk“ 1. Änderung sowie die Stelle bei der der Plan und seine 

Begründung auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeiten (Servicezeiten) von jedermann eingesehen werden 

können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ..................................... im Amtsblatt für die 

Stadt Finsterwalde bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung 

von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden. Der Be-

bauungsplan ist am ............................ in Kraft getreten. 
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